
 

 

Vorläufige Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums 

über die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln  

Vom 30. Oktober 2006 - Az.: 63-3952.5/1 - 

 

 

I. Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln 

 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 10/2006 vom 

27.04.2006 (VkBl. S 471) hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung mitgeteilt, dass die Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von 

Straßentunneln (RABT) zur Umsetzung der EG-Tunnelrichtlinie (Richtlinie 

2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Stra-

ßennetz) überarbeitet worden sind. Die RABT, Ausgabe 2006, sind beim FSGV Ver-

lag, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln, zu beziehen. 

 

II. Technische Anforderungen 

 

1. Straßenbaulast des Bundes oder Landes 

Die technischen Anforderungen der RABT 2006 und die ergänzenden Hin-

weise im ARS Nr. 10/2006 sind im Bereich der Bundesfern- und Landesstra-

ßen in der Straßenbaulast des Bundes oder Landes bei Tunneln und ver-

gleichbaren Anlagen nach Maßgabe des Abschnitts 0.3 der RABT 2006 an-

zuwenden. Bei Landesstraßen in der Straßenbaulast des Landes ist im Falle 

des Einsatzes innovativer Sicherheitseinrichtungen und -verfahren die Zu-

stimmung des Innenministeriums einzuholen (vgl. für Bundesfernstraßen 

Abschn. B Nr. 6 des ARS 10/2006).  

 

2. Straßenbaulast der Kommunen 

Den Gemeinden und Landkreisen wird empfohlen, bei Tunneln und ver-

gleichbaren Anlagen (vgl. Abschnitt 0.3 der RABT 2006) an Straßen in ihrer 



Baulast hinsichtlich der technischen Anforderung entsprechend der RABT 

2006 zu verfahren. Die EG-Tunnelrichtlinie gilt zwar nur für Tunnel des trans-

europäischen Straßennetzes mit einer Länge von mehr als 500 m, jedoch 

sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, für Straßentunnel außerhalb des trans-

europäischen Straßennetzes vergleichbare und einheitliche Schutz- und 

Sicherheitsniveaus zu gewährleisten (vgl. Erwägungsgründe Nrn. 6 und 25 

der Richtlinie).  

 

III. Organisatorische Maßnahmen 

 

1. Straßenbaulast des Bundes oder Landes 

1.1. Verwaltungsbehörde 

Für Tunnel und vergleichbare Anlagen ab 400 m Länge im Bereich der Bun-

desfern- und Landesstraßen in der Straßenbaulast des Bundes oder Landes 

sind die Regierungspräsidien Verwaltungsbehörde i. S. von Abschnitt 1.1.1 

der RABT 2006. Die Zuständigkeit der Regierungspräsidien als Verwaltungs-

behörde gilt für alle im Regierungsbezirk gelegenen Tunnel. Im Falle des die 

Landesgrenze überschreitenden Saukopftunnels im Zuge der B 38, der vom 

Land unterhalten wird, setzt die Zuständigkeit des RP Karlsruhe als Verwal-

tungsbehörde für den gesamten Tunnel voraus, dass die hessische Straßen-

bauverwaltung zustimmt. 

 

Das RP erfüllt die der Verwaltungsbehörde nach der RABT 2006 obliegenden 

Aufgaben. Zudem erlässt sie für jeden Tunnel ab 400 m Länge eine grund-

sätzliche Tunnelregelung. Diese enthält insbesondere Bestimmungen über 

Tests und Inspektionen samt Intervallen (vgl. Abschnitt 1.1.7 der RABT 

2006), die Organisation der Tunnelüberwachung (vgl. Abschnitt 1.2.1 der 

RABT 2006), das Notfallmanagement hinsichtlich zu erstellender Alarm-, Ge-

fahren-, Abwehr- und Feuerwehrpläne (vgl. Abschnitt 1.2.3 der RABT 2006) 

und Zuständigkeiten nach den nachfolgenden Nrn. 1.2 und 1.3. 

 



1.2. Tunnelmanager und Untersuchungsstelle 

Die Regierungspräsidien als Verwaltungsbehörde bestimmen für jeden Tun-

nel über 400 m Länge einen Tunnelmanager i. S. von Abschnitt 1.1.2 und 

Untersuchungsstellen i. S. von Abschnitt 1.1.4 der RABT 2006. Die Aufgaben 

des Tunnelmanagers werden 

 

 für Tunnel an Bundesautobahnen den Regierungspräsidien und 

 für Tunnel an Bundes- und Landesstraßen in der Planungs- und Baupha-

se den Regierungspräsidien , bei in Betrieb genommenen Tunneln den für 

den Betrieb zuständigen unteren Verwaltungsbehörden (vgl. § 50 Abs. 3 

Nr. 1 Buchst. a) und § 51 Abs. 2 StrG)  

zugewiesen. Die Erfüllung der Aufgaben der Untersuchungsstelle schließt die 

Beauftragung sachkundiger Privatfirmen nicht aus.  

 

1.3. Sicherheitsbeauftragter 

Vom nach Nr. 1.2 bestimmten Tunnelmanager ist bei jedem Tunnel über 

400 m Länge ein Sicherheitsbeauftragter i. S. von 1.1.3 der RABT 2006 zu 

bestellen. Für Autobahntunnel kann insoweit der zuständige Autobahnmeister 

und, für den Verhinderungsfall, dessen Stellvertreter benannt werden. Bei 

Bundes- und Landesstraßen kann der zuständige Straßenmeister und dessen 

Stellvertreter beauftragt werden.  

 

2. Straßenbaulast der Kommunen 

Den Gemeinden und Landkreisen werden entsprechende organisatorische 

Maßnahmen für Tunnel und vergleichbare Anlagen über 400 m Länge im Zu-

ge von Straßen in ihrer Baulast empfohlen (vgl. Ziff. II Nr. 2). Nachdem eine 

Identität von Verwaltungsbehörde, Tunnelmanager und Untersuchungsstelle 

bei der Kommunalbehörde eröffnet ist, sollte richtliniengemäß darüber hinaus 

ein Sicherheitsbeauftragter, der in allen die Sicherheit betreffenden Fragen 

unabhängig und an keine Weisungen gebunden ist, bestellt werden.  

 



IV. Straßenverkehrsrechtliche Vorgaben 

 

Soweit die RABT 2006 ermessensbindende oder -einschränkende Vorgaben für die 

Straßenverkehrsbehörden enthalten, werden diese vom Innenministerium als obers-

ter Straßenverkehrsbehörde angeordnet. 

 

V. Schlussvorschriften 

 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 01. Mai 2006 in Kraft . Sie tritt spätestens am 

31. Dezember 2012 außer Kraft.  

 

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt und Verkehr zu den Richtli-

nien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2003 vom 

17. Juli 2003 (GABl. S. 579) tritt mit sofortiger Wirkung außer Kraft.  
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Regierungspräsidium Tübingen  
Landesstelle für Straßentechnik 
Postfach 30 01 80 
70441 Stuttgart  
 
nachrichtlich mit Anlagen:  
 
Rechnungshof 
Baden-Württemberg  
76133 Karlsruhe 
 
Prüfungsamt des Bundes 
Stuttgart 
Mönchsbergstraße 130  
70435 Stuttgart 
 
 
 
Verwaltungsvorschrift über die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln  
 
Niederschrift zur Besprechung der Tunnelbetriebsreferenten 
vom 24.04.2006, Az.: 83-3952.5/47 
 
Anlagen: 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 10/2006 des BMVBS vom 27.04.2006, 
Az.: S 18/7195.10/00-490187 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Ausstattung und den Betrieb von 
Straßentunneln vom 30.10.2006, Az.: 63-3952.5/1 
 
 

Das Innenministerium übersendet die VwV zur Einführung der RABT, Ausgabe 2006. 

 
INNENMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 

_ 

 

 

 

 

Innenministerium Baden-Württemberg, Postfach 10 24 43, 70020 Stuttgart 



Die VwV wird in einer der nächsten Ausgaben des GABl. bekannt gegeben. Es wird ge-

beten, die Landratsämter und Stadtkreise als Straßenbaubehörden für Bundes- und 

Landesstraßen zu unterrichten.  

 

Es wird gebeten, für Tunnel im Zuge des TERN die Bewertung nach Punkt B3 des ARS 

10/2006 durchzuführen und baldmöglichst zu übersenden. Die Berichte nach Punkt B5 

erbitten wir erstmals zum 15.02.2008, danach jährlich zum 15.02. eines Jahres. Die Mit-

teilung an das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach Punkt 

B1 ist durch das Innenministerium erfolgt.  

 

Im übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der EG-Tunnelrichtlinie über 

die RABT 2006 und die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums als oberster Stra-

ßenbaubehörde keinen Aufschub duldet im Blick auf den - bereits abgelaufenen - Um-

setzungszeitpunkt der Richtlinie. Die Verwaltungsvorschrift ergeht jedoch vorläufig, um 

eine Erörterung und Überprüfung mit ggf. folgender Überarbeitung von vorneherein of-

fen zu halten. 

 

gez.  Ansel 
Beglaubigt 
 
 
 
Angestellte 
 
 



 

 

Az.: 63-3952.5/1 
 
Landkreistag 
Baden-Württemberg 
Panoramastraße 37 
70174 Stuttgart 
 
 
Städtetag 
Baden-Württemberg 
Relenbergstraße 12 
70174 Stuttgart 
 
Gemeindetag Baden-Württemberg 
Panoramastraße 33 
70174 Stuttgart 
 

 

 

 

mit der Bitte um Kenntnisnahme.  

 

Es wird gebeten, die Stadt- und Landkreise sowie Gemeinden über die Empfehlung, bei 

Tunneln in ihrer Baulast entsprechend zu verfahren, zu informieren. Im übrigen stellt das 

Innenministerium Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zu der vorläufigen landesinter-

nen Umsetzung anheim. 

 

Innenministerium 
Baden-Württemberg 
Stuttgart, den 30.10.2006 
gez. Ansel 
Beglaubigt 
 
Angestellte 
 
 
 
Anlagen: 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 10/2006 des BMVBS vom 27.04.2006, 
Az.: S 18/7195.10/00-490187 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Ausstattung und Betrieb von Straßen-
tunneln vom 30.10.2006, Az.: 63-3952.5/1 
Az. 83-3952.5/1 










